
Ergebnisse  

kommunale Abstimmung vom 17. Mai 2020

Anzahl Beteiligung eingegangene leere ungültige gültige Anzahl % Anzahl %

4'560 45.44% 2'072 13 14 2'045 954 46.65 1'091 53.35

Beromünster, 17. Mai 2020

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung beim Regierungsrat 

einzureichen. Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des beanstandeten Sachverhaltes enthalten.

Die stimmberechtigten Personen der Gemeinde Beromünster haben über die Gesamtrevision der 

Ortsplanung wie folgt abgestimmt:

Urnenbüro Beromünster

Stimmberechtigte Ja-Stimmen Nein-StimmenStimmzettel


